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Leistungsbewertung im Fach Französisch, Sekundarstufe I  
Gültig ab dem Schuljahr 2019/2020. 

Diese Zusammenfassung basiert auf den Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss im Fach Französisch (2003), dem Kernlehrplan Französisch (2008), 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (2015), dem 
schulinternen Curriculum (2020) sowie weiteren Beschlüssen der Fachkonferenz 
Französisch des Rhein-Sieg-Akademie Kunstkollegs Hennef.



I. Schema zur Leistungsbewertung 

Bei der Benotung werden folgende fachliche Richtgrößen und Schwerpunkte berücksichKgt: 

 

   von 3 11



II. Grundsätze der Leistungsbewertung 

- Das Schema zur Leistungsbewertung dient Lehrenden und Lernenden zur OrienKerung: Um die Arbeit 
der Lernenden zu berücksichKgen, kann es abhängig von Schwerpunktsetzungen der einzelnen 
Unterrichtsvorhaben zu Abweichungen kommen. 

- Leistungsbewertungen basieren auf den im Unterricht erarbeiteten Kompetenzen, die kumulaKv 
erworben werden. Entsprechend werden die Kompetenzerwartungen in ansteigender Progression und 
Komplexität formuliert. 

- Den Standards für eine Grundausbildung im Fach Französisch Rechnung tragend, werden dem 
Französischunterricht in der Sekundarstufe I vier Leitziele zugrunde gelegt: die Ausbildung der 
kommunikaKven/funkKonalen Kompetenzen, der interkulturellen Kompetenzen, der methodischen 
Kompetenzen und der Verfügbarkeit von sprachlichen Mi`eln und sprachlicher Korrektheit (s. Abbildung 
1). 

- Als wichKge fachliche Richtschnur gilt dabei seit 2001 der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR), der durch eine differenzierte Sicht auf die Teilkompetenzen eine Bewertung der 

unterschiedlichen Kompetenzbereiche ermöglicht. 
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- Folgende Referenzniveaus des GeR werden erreicht: 

- Bei der Leistungsfeststellung sind grundsätzlich alle ausgewiesenen Kompetenzbereiche zu 
berücksichKgen (s. Abbildung 1). Dabei hat die produkKve mündliche Sprachverwendung („Sprechen: an 
Gesprächen teilnehmen“ und „Sprechen: zusammenhängendes Sprechen“) einen besonderen 
Stellenwert. Sie soll ebenfalls einer regelmäßigen systemaKschen Überprüfung unterzogen werden (s. 
Kapitel III). 

III. Grundsätze zur schriDlichen Leistungsüberprüfung 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle Schülerinnen und Schüler Lernergebnisse in schriDlichen 
Leistungsüberprüfungen erreichen können, die zum individuell angestrebten Schulabschluss hinführen. 

Instrumente für die Beurteilung von schriDlichen Leistungen 

Klassenarbeiten  

(Klassenarbeiten an der Gesamtschule, Sekundarschule nach § 20 Absatz 5 oder 6, Klasse 5 und 6 der 
Sekundarschule nach § 20 Absatz 8) 
 
Klassenarbeiten orienKeren sich immer am jeweiligen Lernstand der Schülerinnen und Schüler. Mit 
steigendem Kompetenzzuwachs wird der Grad der Vorstrukturierung zurückgefahren.  
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich mit Hilfe eines Kriterienrasters (Erwartungshorizontes), welches den 
Schülerinnen und Schülern geeignet transparent gemacht wird.  
Die LehrkraD verwendet einheitlich die festgelegten Korrekturzeichen für schriDliche Korrekturen. 

Übersicht der Klassenarbeiten in Französisch in der Sekundarstufe I: 

 

Jahrgang Niveau nach GeR

7 A1

9 A2

10 B1 im rezeptiven Bereich

B1 in Anteilen auch im 
produktiven Bereich

Jahrgang Anzahl pro Halbjahr 
1.                    2.

Dauer (in Unterrichtsstunden)

5. - - -

6. - - -

7. 3 3 bis zu 1

8. 3 2 1

9. 2-3 2 1-2

10. 2 2 1-2
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- Da Klassenarbeiten den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben sollen, Gelerntes in sinnvollen 
themaKschen und inhaltlichen Zusammenhängen anzuwenden, erfolgt in der Regel eine Überprüfung der 
rezepKven und produkKven Leistungen in Form mehrerer Teilaufgaben. 

- Zur Überprüfung der einzelnen von Bildungsstandards und Kernlehrpläne vorgegebenen Kompetenzen 
eignen sich folgende Aufgabentypen (s. Abbildung 2): 

- Bei Leistungsüberprüfungen können sowohl geschlossene als auch halbgeschlossene und offene 
Aufgaben eingesetzt werden. 
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- Halboffene und geschlossene Aufgaben eignen sich zur Überprüfung der rezepKven Kompetenzen. Sie 
sollten im Sinne der integraKven Überprüfung jeweils in KombinaKon mit offenen Aufgaben 
Verwendung finden. 

- Offene Aufgaben nehmen im Sinne der Lernprogression mit der Lernzeit anteilig zu. Bei der Bewertung 
wird zwischen inhaltlicher Leistung und sprachlicher Leistung unterschieden. Dabei gilt für den 
inhaltlichen Bereich eine angemessene BerücksichKgung des Umfangs und der Genauigkeit der 
Kenntnisse, in die Bewertung der sprachlichen Leistung werden die ReichhalKgkeit und 
Differenziertheit im Vokabular, die Komplexität und VariaKon des Satzbaus, die orthographische, 
lexikalische und grammaKsche Korrektheit sowie die sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz und 
Strukturiertheit einbezogen. Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt der sprachlichen 
Leistung in der Regel ein etwas höheres Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung. 

- Verstöße gehen die SprachrichKgkeit werden in Abhängigkeit von der BeeinträchKgung der 
KommunikaKon insgesamt beurteilt. 

- Sowohl in schriDlichen Arbeiten als auch im Unterricht werden entsprechend dem Lernstand der 
Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung auf die Fachanforderungen der gymnasialen Oberstufe die 
Anforderungsbereiche I bis III berücksichKgt: 

 

- In Französisch als moderne Fremdsprache können Klassenarbeiten mündliche Anteile enthalten. 
- Einmal pro Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwerKge Form der 

Leistungsüberprüfung ersetzt werden (APO S I § 6 Abs. 8), dies kann auch in Form einer mündlichen 
Leistungsüberprüfung erfolgen. 

- Pro Tag darf eine schriDliche oder mündliche Leistungsüberprüfung in modernen Fremdsprachen 
erfolgen. Bei Nachschreibeterminen kann die Schulleiterin/der Schulleiter Ausnahmen genehmigen. 

- Mündliche Leistungsüberprüfungen in Französisch anstelle einer Klassenarbeit können im Rahmen der 
Unterrichtszeit auch am Nachmi`ag staminden [APO S I §, zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. 
Juni 2014 (BASS 13-21 Nr.1.1)]. 

- Leistungsüberprüfungen und deren Korrekturen bzw. Besprechungen sind so zu gestalten, dass den 
Lernenden ihr Leistungsstand und Möglichkeiten der Weiterarbeit bewusst werden. Die Lernenden 
begreifen die Korrektur bzw. Besprechung als Lernchancen, um ihren Lernstand zu überprüfen und um 
angemessen mit Stärken und Schwächen umzugehen. So erhalten sie und ihre ErziehungsberechKgten 
regelmäßig Einblicke in ihre individuelle Lernentwicklung auf fachlicher Ebene. 

SonsKge schriDliche Leistungen 

Weitere schriDliche Beiträge zum Unterricht können zum Beispiel sein: Protokolle, Materialsammlungen, 
HeDe/Mappen, Porsolios, Lerntagebücher, Plakate, Flugblä`er. 

Für sonsKge schriDlich erbrachte Leistungen gelten dieselben Kriterien für die Darstellungsleistung wie für 
Klassenarbeiten.  

Im Rahmen des zu implemenKerenden Begabtenförderkonzepts können Schülerinnen und Schüler 
geeignete Projekte im Rahmen, z.B. des Drehtürmodells, mit der LehrkraD absKmmen. 

Anforderungsbereich Beispiele möglicher Operatoren

AFB I   Wiedergabe, Beschreibung décrire, indiquer, présenter, résumer…

AFB II  Anwendung, Transfer, 
Reorganisation

analyser, caractériser, dégager, examiner, étudier, expliquer…

AFB III   Deutung, Begründung, 
Wertung

comparer, commenter, discuter, juger, justifier
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Täuschungsversuche 

Bei einem Täuschungsversuch 

a) kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu wiederholen, wenn 
der Umfang der Täuschung nicht feststellbar ist, 

b) können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenügend erklärt werden, 

c) kann die gesamte Leistung für ungenügend erklärt werden, wenn es sich um einen umfangreichen 
Täuschungsversuch handelt. Wird eine Täuschungshandlung erst nach Abschluss der Leistung festgestellt, ist 
entsprechend zu verfahren; 

d) den Schülerinnen und Schülern werden, altersgemäß und wissenschaDspropädeuKsch, die ProblemaKk, 
die Konsequenzen und das Verbot von Plagiaten (i.S.v. ungekennzeichneten Übernahmen von Fremdtexten 
und Fremdmedien) durch die LehrkräDe transparent gemacht. Ein Plagiat wird wie ein Täuschungsversuch 
bewertet. 

IV. Kriterien zur Leistungsmessung im Bereich „SonsKge Mitarbeit“ 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG sowie Kapitel 5 des Kernlehrplans Französisch beschließt die 
Fachkonferenz Französisch die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung: 

Die Teilnote im Beurteilungsbereich „SonsKge Mitarbeit“ wird von der unterrichtenden LehrkraD 
unabhängig von der Teilnote im Bereich „SchriDliche Arbeiten“ besKmmt. Sie wird den Schülerinnen und 
Schülern am Quartalsende nach Prüfung aller relevanten Aspekte mitgeteilt. Zu diesem Beurteilungsbereich 
gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und prakKschen Leistungen 
sowie kurze schriDliche Übungen. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind bei der Beurteilung 
ebenso zu berücksichKgen wie die übrigen Leistungen; dabei wird die Qualität und KonKnuität der von den 
Schülerinnen und Schülern eingebrachten Beiträge berücksichKgt. 

Die Kompetenzentwicklung wird durch konKnuierliche Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der 
Kompetenzentwicklung) sowie ggf. durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) 
festgestellt. 

Es gelten folgende allgemeinen Kriterien, die bei der Leistungsbewertung BerücksichKgung finden:  

• QuanKtät/ KonKnuität 

• Qualität/ sachliche RichKgkeit 

• Komplexität/ Grad der AbstrakKon/ Transferleistung 

• Plausibilität 

• Reflexionsgrad 

• Kompetenzbereiche (vgl. KLP Kap. 3) 

Kompetenzstufen 

Die Gewichtung der Noten ergibt sich im Wesentlichen aus der Beteiligung am Unterricht und kann durch 
schriDliche Übung, Referate, PräsentaKonen etc. ergänzt werden. Sofern erforderlich, kann die Gewichtung 
der Leistungen den Gegebenheiten angepasst werden. Dabei richtet sich die Notengebung nach dem 
individuellen Lernzuwachs. 

Die Kriterien für die Leistungsrückmeldung durch Noten stellen sich wie im KLP Kap. 3 dar. 
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V. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt sowohl in mündlicher als auch in schriDlicher Form. 

Regelmäßiges Intervall ist das Quartalsfeedback, das grundsätzlich im Einzelgespräch mit den Schülerinnen 
und Schülern stamindet. Hierbei soll auch in geeignetem Maße den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit zur Selbstreflexion der eigenen Leistungen geboten werden. Schwerpunkte sind die Bereiche 
Mitarbeit im Unterricht, sonsKge Leistungen sowie schriDliche Leistungsüberprüfung. 

Die Leistungsrückmeldung in mündlicher Form ist, neben den Quartalsfeedbacks, auch der Elternsprechtag, 
bei welchem Eltern grundsätzlich die Möglichkeit haben, mit den Lehrerinnen und Lehrern aller Fächer zu 
sprechen. Auch bi`en die Lehrerinnen und Lehrer insbesondere bei festgestellter rapider 
Leistungsveränderung die einzelnen Schülerinnen oder Schüler sowie gegebenenfalls ihre Eltern zu einem 
Gespräch. 

Die Leistungsrückmeldung in schriDlicher Form erfolgt einerseits durch Verbesserungs- und 
Beratungshinweisen, bzw. individuelle Lern- und Förderempfehlung zum Beispiel im Kontext einer 
schriDlichen Leistung.  

Quartalsnoten sowie Noten schriDlicher Leistungsüberprüfungen können Schülerinnen und Schüler, sowie 
ihre Eltern auch jederzeit in unserem schuleigenen digitalen Klassenbuch nachschauen. 

In den Jahrgängen 9 und 10 dienen außerdem die Monita der Rückmeldung nicht ausreichender Leistungen, 
welche die Versetzung und den Abschluss gefährden. 

VI. Nachteilsausgleiche 

Die Regelung der Vergabe von Nachteilsausgleichen wird durch das Schulministerium geregelt (h`ps://
www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Recht_Beratung_Service/Service/Ratgeber/
Nachteilsausgleiche/2-Arbeitshilfe_Sek_I.pdf). Nachteilsausgleiche können Schülerinnen und Schülern mit 
a`esKerten Lernschwierigkeiten (z.B. Lese-Rechtschreib-Schwäche) durch ihre SorgeberechKgten 
beantragen. Folgende Nachteilsausgleiche können am Kunstkolleg im Fach Geschichte gewährt werden: 

• zeitlich Verlängerung von Vorbereitungs-, Pausen- und Arbeitszeiten (max. 30% der Bearbeitungszeit 
zusätzlich), 

• räumlich (Gewährung besonderer räumlicher Bedingungen, einer besonderen ArbeitsplatzorganisaKon 
wie z.B. ablenkungsarme, geräuscharme, blendungsarme Umgebung etwa durch die Nutzung eines 
separaten Raums), 

• personell (Assistenz, z.B. bei der ArbeitsorganisaKon) 

Nachteilsausgleiche, die Modifizierungen von Aufgaben erfordern, sind nur in Ausnahmefällen vorzusehen. 

VII. Notenschlüssel 

Die Fachkonferenz hat sich auf die Verwendung des folgenden Notenschlüssels geeinigt: 
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VIII. Korrekturzeichen 

- Die Verwendung von Randbemerkungen/ Korrekturzeichen dient einer differenzierten Rückmeldung zu 
inhaltlichen und sprachlichen Stärken und Schwächen der Klassenarbeit und gibt damit Hinweise für 
weitere individuelle Lernschri`e. 

- Die FachschaD Französisch orienKert sich in Bezug auf die Korrekturzeichen an den Vorgaben für das 
Zentralabitur Französisch (h`ps://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-
gost/faecher/fach.php?fach=5)  
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V.  BerufsorienKerung 

ImplemenKerung der Berufs- und StudienorienKerung im schulischen Fachcurriculum Deutsch 

Rechtlicher Bezugsrahmen: 
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 21.10.2010, BASS 2016/2017: 12-21 Nr. 1; RdErl. d. 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 08.12.1997, BASS 2016/2017: 12-.21 Nr. 4; Programm KAoA; 
Kernlehrplan Französisch Sekundarstufe I. Gesamtschule. 

Grundsätze: 
1. Berufs- und StudienorienKerung sowie Beratung durch die LehrkräDe wird als Querschni`saufgabe aller 
Fächer definiert. 
2. In der Berufswelt stellt es eine Kernkompetenz dar, sich situaKons- und adressatenbezogen angemessen 
ausdrücken zu können. Aber auch die Fähigkeit, selbstständig InformaKonen zu recherchieren und 
zusammenzustellen, ist im Arbeitsalltag vieler Berufe unerlässlich. Der Französischunterricht mit seinen 
kommunikaKven Kompetenzen wie Schreiben und Sprechen sowie nicht zuletzt die interkulturelle 
Kompetenz hat einen großen Anteil daran, mit welchen sprachlichen Voraussetzungen Schülerinnen und 
Schüler ins Berufsleben starten. Es liegt somit in seiner Verantwortung, sie mit einem möglichst guten 
Ausdrucksvermögen sowie den notwendigen Methoden- und interkulturellen Kompetenzen auszusta`en. 

Die  Fachkonferenz  Französisch  implemenKert  hiermit  folgenden  Beschluss  der  Fachkonferenz  vom 
30.08.2023 als verpflichtende Anlage und Inhalt zum schulischen Fachcurriculum Französisch: 

Schuljahr Unterrichtsvorhaben Kompetenzen / Themen
Klasse 7 siehe interner Lehrplan allgemeine KommunikaKonskompetenz und 

Verfügbarkeit basaler sprachlicher Mi`el, 
Methodenkompetenz, Medienkompetenz, einfache 
PräsentaKonstechnik

Klasse 8 siehe interner Lehrplan allgemeine KommunikaKonskompetenz und 
Verfügbarkeit basaler sprachlicher Mi`el, 
Methodenkompetenz, Medienkompetenz, 
PräsentaKonstechnik

Klasse 9 siehe interner Lehrplan allgemeine KommunikaKonskompetenz und 
Verfügbarkeit sprachlicher Mi`el, 
Methodenkompetenz, Medienkompetenz, 
PräsentaKonstechnik, 

Klasse 10 siehe interner Lehrplan KommunikaKonskompetenz und Verfügbarkeit 
sprachlicher Mi`el, Methodenkompetenz, 
PräsentaKonstechnik, Medienkompetenz
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